
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 

ISSN 0720-2946 

Bundesrat Drucksache   526/16

23.09.16 

R 

Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages 

Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie 
zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher 
und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der 
Justizbeitreibungsordnung (EuKoPfVODG) 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 190. Sitzung am 22. September 2016 

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses für Recht 

und Verbraucherschutz – Drucksache 18/9698 – den von der Bundesregierung 

eingebrachten 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 

sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer Vorschriften (EuKoPfVODG) 

– Drucksache 18/7560 – 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

Fristablauf: 14.10.16 

Erster Durchgang: Drs. 633/15 



  

 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur 
Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und 

vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der 
Justizbeitreibungsordnung 

(EuKoPfVODG)“. 
2. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Buchstaben a wird folgender Buchstabe a vorangestellt: 

‚a) Die Angabe zu § 753 wird wie folgt gefasst: 

„§ 753 Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher; Verordnungsermächti-
gung“.‘ 

bb) Die bisherigen Buchstaben a und b werden die Buchstaben b und c. 

b) Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 

‚4. § 753 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 753 

Vollstreckung durch Gerichtsvollzieher; Verordnungsermächtigung“. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „nach Absatz 2“ gestrichen. 

c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) § 130a Absatz 1 und 2 gilt für die elektronische Einreichung von 
Aufträgen beim Gerichtsvollzieher entsprechend.“ ‘ 

c) Nummer 6 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 

„b) Absatz 2 Satz 4 wird aufgehoben.“ 

d) Nummer 10 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

‚a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Erhebung oder das Ersuchen ist nur zulässig, soweit dies zur Vollstreckung 
erforderlich ist.“ ‘ 

e) Nummer 16 wird wie folgt geändert: 

aa) Dem Buchstaben a wird folgender Buchstabe a vorangestellt: 

‚a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Anordnung der Eintragung des Schuldners in das Schuldnerverzeichnis 
ist Teil des Vollstreckungsverfahrens.“ ‘ 

bb) Die bisherigen Buchstaben a und b werden die Buchstaben b und c. 

f) Nummer 17 wird wie folgt gefasst: 

‚17. Dem § 882d Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:  

„Wird dem Gerichtsvollzieher vor der Übermittlung der Anordnung nach Satz 3 
bekannt, dass die Voraussetzungen für die Eintragung nicht oder nicht mehr vor-
liegen, hebt er die Anordnung auf und unterrichtet den Schuldner hierüber.“ ‘ 

3. Artikel 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

‚1. § 753 Absatz 4 wird durch die folgenden Absätze 4 und 5 ersetzt: 

„(4) Schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen der Parteien sowie 
schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und Er-
klärungen Dritter können nach Maßgabe des folgenden Absatzes als elektronisches 
Dokument beim Gerichtsvollzieher eingereicht werden. 
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(5) Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch den Gerichts-
vollzieher geeignet sein. Zur Festlegung der für die Übermittlung und Bearbeitung ge-
eigneten technischen Rahmenbedingungen gilt § 130a Absatz 2 Satz 2. Im Übrigen gel-
ten § 130a Absatz 3 bis 6 und § 174 Absatz 3 und 4 entsprechend.“ ‘ 

4. Artikel 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

‚1. In Absatz 4 werden die Wörter „des folgenden Absatzes“ durch die Wörter „der fol-
genden Absätze“ ersetzt.‘ 

5. Artikel 4 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 4 

Änderung des Gesetzes, betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung 

Dem Gesetz, betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-
letzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Februar 2016 (BGBl. I S. 254) geändert worden 
ist, werden die folgenden §§ 42 und 43 angefügt: 

„§ 42 

Informationspflichten aus Anlass des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und 

vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung 

Die Länder übermitteln dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
auf Anfrage die Informationen nach Artikel 53 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Einführung eines Ver-
fahrens für einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung im Hinblick 
auf die Erleichterung der grenzüberschreitenden Eintreibung von Forderungen in Zivil- 
und Handelssachen (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 59). 

§ 43 

Verordnungsermächtigung für die Länder aus Anlass des Gesetzes zur Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grund-

buchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbei-
treibungsordnung 

(1) Die Landesregierungen können für ihren Bereich durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass § 753 Absatz 4, § 754a Absatz 3 und § 829a Absatz 3 der Zivilprozessord-
nung in der bis zum 31. Dezember 2017 geltenden Fassung bis zum 31. Dezember entweder 
des Jahres 2018 oder des Jahres 2019 weiterhin Anwendung finden und die in den Artikeln 
2 und 14 Nummer 4 des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 655/2015 
sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher und vermögens-
rechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsordnung genannten Best-
immungen ganz oder teilweise erst am 1. Januar entweder des Jahres 2019 oder des Jahres 
2020 in Kraft treten. 

(2) Die Landesregierungen können für ihren Bereich durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass die in den Artikeln 3 und 14 Nummer 5 des Gesetzes zur Durchführung der 
Verordnung (EU) Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grund-
buchrechtlicher und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbei-
treibungsordnung genannten Bestimmungen ganz oder teilweise bereits am 1. Januar ent-
weder des Jahres 2020 oder des Jahres 2021 in Kraft treten. Sofern die Landesregierung von 
der Ermächtigung in Absatz 1 Gebrauch gemacht hat, kommt nur ein Inkrafttreten am 1. Ja-
nuar 2021 in Betracht. 
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(3) Die Landesregierungen können die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 und 2 
durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen.“ ‘ 

6. Artikel 8 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 8 

Änderung der Gerichtsvollzieherformular-Verordnung 

Die Gerichtsvollzieherformular-Verordnung vom 28. September 2015 (BGBl. I 
S. 1586) wird wie folgt geändert: 

1. § 6 wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 

Übergangsregelung aus Anlass des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 655/2014 sowie zur Änderung sonstiger zivilprozessualer, grundbuchrechtlicher 
und vermögensrechtlicher Vorschriften und zur Änderung der Justizbeitreibungsord-

nung 

Für Aufträge, die bis zum … [einsetzen: Datum des letzten Tages des dritten auf 
die Verkündung folgenden Kalendermonats] eingereicht werden, kann das bis zum … 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 21 Absatz 4] be-
stimmte Formular weiter genutzt werden.“ 

2. Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.‘ 

7. Artikel 12 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

‚a) Nummer 207 wird durch die folgenden Nummern 207 und 208 ersetzt: 

Nr. Gebührentatbestand Gebühr 

„207 Versuch einer gütlichen Erledigung der Sache 
(§ 802b ZPO)  

Die Gebühr entsteht auch im Fall der gütlichen Er-
ledigung. 

 
16,00 € 

208 Der Gerichtsvollzieher ist gleichzeitig mit einer 
auf eine Maßnahme nach § 802a Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 oder Nr. 4 ZPO gerichteten Amtshandlung 
beauftragt: 

Die Gebühr 207 ermäßigt sich auf  

 

 
 

8,00 €“.‘ 

b) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c eingefügt: 

‚c) Nummer 604 wird wie folgt geändert: 

aa) Im Gebührentatbestand wird die Angabe „205 bis 221“ durch die Wörter „205 
bis 207, 210 bis 221“ ersetzt. 

bb) Der Anmerkung wird folgender Satz angefügt: 

„Für einen nicht erledigten Versuch einer gütlichen Erledigung der Sache 
wird in dem in Nummer 208 genannten Fall eine Gebühr nicht erhoben.“ ‘ 

c) Die bisherigen Buchstaben c und d werden die Buchstaben d und e. 

8. Nach Artikel 13 werden die folgenden Artikel 14 bis 20 eingefügt: 
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‚Artikel 14 

Änderung der Justizbeitreibungsordnung 

Die Justizbeitreibungsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 365-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 177 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„Justizbeitreibungsgesetz 

(JBeitrG)“. 
2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die Wörter „dieser Justizbeitreibungs-
ordnung“ durch die Wörter „diesem Gesetz“ ersetzt. 

bb) In Nummer 7 werden die Wörter „den Vorschriften dieser Justizbeitreibungs-
ordnung“ durch die Wörter „diesem Gesetz“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Die Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter 
„Dieses Gesetz“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter 
„dieses Gesetzes“ ersetzt. 

d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „dieser Justizbeitreibungsordnung“ durch 
die Wörter „diesem Gesetz“ ersetzt. 

e) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die 
Wörter „diesem Gesetz“ ersetzt. 

3. In § 6 Absatz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe „745 bis 748,“ die Angabe „753 Ab-
satz 4, §§“ eingefügt. 

4. In § 6 Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „753 Absatz 4“ durch die Wörter „753 
Absatz 4 und 5“ ersetzt. 

5. In § 6 Absatz 1 Nummer 1 werden die Wörter „753 Absatz 4 und 5“ durch die Wörter 
„753 Absatz 4 bis 6“ ersetzt. 

6. § 11 wird § 10. 

7. § 19 wird § 11. 

Artikel 15 

Folgeänderungen aus Anlass der Änderung der Justizbeitreibungsordnung 

(1) In § 1 Absatz 3 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 201-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. November 2014 (BGBl. I S. 1770) geändert worden 
ist, werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter „des Justizbei-
treibungsgesetzes“ ersetzt. 

(2) Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I 
S. 1610) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in den Angaben zu den §§ 459 und 459g jeweils die 
Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter „des Justizbeitreibungsge-
setzes“ ersetzt. 
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2. In § 111f Absatz 3 Satz 1, in § 459 in der Überschrift und im Wortlaut und in § 459g 
in der Überschrift und in Absatz 1 Satz 2 werden jeweils die Wörter „der Justizbeitrei-
bungsordnung“ durch die Wörter „des Justizbeitreibungsgesetzes“ ersetzt. 

(3) In § 87n Absatz 2 Satz 4 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Straf-
sachen in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1537), das zu-
letzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 31. Juli 2016 (BGBl. I S. 1914) geändert worden 
ist, werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter „des Justizbei-
treibungsgesetzes“ ersetzt. 

(4) In § 43 Absatz 2 des IStGH-Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2144), das zu-
letzt durch Artikel 165 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist, werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter „des Jus-
tizbeitreibungsgesetzes“ ersetzt. 

(5) In § 12 Satz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, 1036), das zuletzt durch Artikel 170 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, werden die Wörter „die Justizbei-
treibungsordnung“ durch die Wörter „das Justizbeitreibungsgesetz“ ersetzt. 

(6) In § 197b Satz 1 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Geset-
zes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203) geändert worden ist, werden die Wörter „die 
Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter „das Justizbeitreibungsgesetz“ ersetzt. 

(7) Das Justizverwaltungskostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586, 2655), das 
zuletzt durch Artikel 123 Absatz 4 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (BGBl. I S. 1594) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden in der Angabe zu § 17 die Wörter „der Justizbeitrei-
bungsordnung“ durch die Wörter „dem Justizbeitreibungsgesetz“ ersetzt. 

2. In § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 und Satz 2 werden jeweils die Wörter „der Justizbei-
treibungsordnung“ durch die Wörter „des Justizbeitreibungsgesetzes“ ersetzt. 

3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die 
Wörter „dem Justizbeitreibungsgesetz“ ersetzt. 

b) Im Wortlaut werden die Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wör-
ter „des Justizbeitreibungsgesetzes“ ersetzt. 

4. In Nummer 1403 der Anlage (Kostenverzeichnis) werden im Gebührentatbestand die 
Wörter „der Justizbeitreibungsordnung“ durch die Wörter „des Justizbeitreibungsge-
setzes“ ersetzt. 

Artikel 16 

Änderung der Grundbuchordnung 

Dem § 149 Absatz 1 der Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 
2015 (BGBl. I S. 2161) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 

„Vorschriften nach Satz 1 können auch dann beibehalten, geändert oder ergänzt werden, 
wenn die Grundbücher bereits vor dem 1. Januar 2018 von den Amtsgerichten geführt wer-
den.“ 
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Artikel 17 

Änderung des Vermögensgesetzes 

§ 30b des Vermögensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 
2005 (BGBl. I S. 205), das zuletzt durch Artikel 587 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „das zuständige Landesamt zur Regelung offener 
Vermögensfragen“ durch die Wörter „die zuständige Behörde“ ersetzt. 

2. Absatz 2 wird aufgehoben. 

3. Absatz 3 wird Absatz 2 und die Wörter „das Landesamt zur Regelung offener Vermö-
gensfragen“ werden durch die Wörter „die zuständige Behörde“ ersetzt. 

Artikel 18 

Änderung der Grundstücksverkehrsordnung 

§ 2 Absatz 1 der Grundstücksverkehrsordnung vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2182, 2221), die zuletzt durch Artikel 589 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

b) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. im Zeitpunkt der Eintragung einer Vormerkung zur Sicherung des Rechtser-
werbs oder im Zeitpunkt der Eintragung des Rechtserwerbs kein Anmelde-
vermerk gemäß § 30b Absatz 1 des Vermögensgesetzes im Grundbuch einge-
tragen ist.“ 

2. In Satz 3 wird die Angabe „5“ durch die Angabe „6“ ersetzt. 

Artikel 19 

Änderung des Gesetzes zur Einführung eines Datenbankgrundbuchs 

Die Artikel 5 und 7 Satz 4 des Gesetzes zur Einführung eines Datenbankgrundbuchs 
vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719) werden aufgehoben. 

Artikel 20 

Bekanntmachungserlaubnis 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz kann den Wortlaut des 
Justizbeitreibungsgesetzes in der vom 1. Juli 2017 an geltenden Fassung im Bundesgesetz-
blatt bekannt machen.‘ 

9. Der bisherige Artikel 14 wird Artikel 21 und wie folgt gefasst: 
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„Artikel 21 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 9 am 18. Januar 2017 in Kraft. 

(2) Artikel 16 tritt mit Wirkung zum 1. April 2012 in Kraft. 

(3) Artikel 1 Nummer 1 bis 16 Buchstabe c Doppelbuchstabe aa, Nummer 17 und 18 
Buchstabe a sowie die Artikel 6, 7, 12 und 14 Nummer 3 sowie die Artikel 17 und 19 treten 
am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt in Artikel 4 § 43 des Gesetzes, 
betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung in Kraft. 

(4) Artikel 8 tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des auf die Verkündung 
folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

(5) Artikel 1 Nummer 16 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb, Nummer 18 Buchstabe b 
und Nummer 19 tritt am … [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

(6) Artikel 14 Nummer 1, 2, 6 und 7 sowie die Artikel 15 und 20 treten am 1. Juli 
2017 in Kraft. 

(7) Die Artikel 2 und 14 Nummer 4 treten am 1. Januar 2018 in Kraft. 

(8) Artikel 18 tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. 

(9) Die Artikel 3 und 14 Nummer 5 treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 

(10) § 43 des Gesetzes, betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung tritt am 
1. Januar 2022 außer Kraft.“ 

10. Der bisherige Anhang wird durch den folgenden Anhang ersetzt. 
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„Anhang 
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